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1. Anlass und Ziel des Vorhabens

1.1 Anlass

Bei der Marktgemeinde Au i.d. Hallertau wurde die Anderung des Flachennutzungsplans sowie des
Landschaftsplans mit Deckblatt Nr. 33 im Bereich westlich von Au und sidlich von Osseltshausen
beantragt. Im Bereich um Neuhub soll eine Agrar Photovoltaikanlage auf Hopfengarten errichtet wer-
den. Der rechtsverbindliche Flachennutzungsplan und der Landschaftsplan stellen diesen Bereich als
Flache fir die Landwirtschaft dar.

Es wurde die Fortschreibung des Flachennutzungs- und Landschaftsplanes beantragt, um die Pla-
nungsflache als Sondergebiet nach § 11 BauNVO fir die Errichtung einer Agri-PV Anlage auszuwei-

sen.

Privilegiert sind laut Gesetz kleine Agrar-Photovoltaikanlage, die im rdumlich-funktionalen Zusammen-
hang zu einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen. Voraussetzung fir die Errichtung von Agri-PV An-
lagen die nicht raumlich bei einem Hof stehen und 2,5 ha GréRe lbersteigen, sind die der Nutzung
entsprechenden Bauleitplane wie Flachennutzungsplan und Bebauungsplan. Es ist bei Neuaufstellun-
geni. d. R. ein Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen.

1.2 Ziel des Vorhabens

Ziel des Vorhabens ist es, die Erzeugung regenerativer Energien im Gebiet der Marktgemeinde Au i.d.
Hallertau weiter zu starken und zu entwickeln.

Daher ist geplant, in der Gemarkung Osseltshausen eine Agri-PV Anlage auf den Flurstiicken Nr. 236,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 317, 319, 321, 765, 766, 774 und 773 zu errichten. Die Planflache
der Agri-PV Anlage mit Grinflachen weist eine Grélke von rund 25,8 ha auf.

2. Umgriff und Beschreibung des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet liegt im Ortsteil Neuhub westlich von Mark Au i.d. Hallertau. Die Agri-PV Anlage
ist um den Ortsteil Neuhub in der Gemarkung Osseltshausen geplant und liegt ausschlief3lich auf land-
wirtschaftlich als Hopfengarten genutzten Flache. Mit der Bauleitplanung wird eine Erweiterung der
Photovoltaiknutzung im Bereich Markt Au beabsichtigt. Durch die Errichtung einer Agri-PV Anlage soll
zukunftig auf der gleichen Flache Landwirtschaft in Form von Hopfenanbau betrieben und gleichzeitig

die Solarenergie genutzt werden.

Fur die geplante Agri-PV Anlage werden Solarmodule auf den bestehenden Hopfengarten rund um
den Hof Neuhub angebracht. Die Konstruktion entspricht einem Hopfengarten. Durch die hohe Auf-
standerung und weite Reihenabstande wird die Verschattung reduziert und die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung als Hopfengarten ist weiterhin gegeben. Die geplante Agri-PV Anlage wird nicht mit ei-
nem Zaun gesichert. Durch die Nutzung der Sonnenenergie tber der derzeit bestehenden Hopfengar-

ten entsteht kein nachteiliger Eingriff in den Naturhaushalt, so dass kein Bedarf entsteht einen Aus-
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gleich schaffen zu mussen. Ausschlie3lich eine Flache von 3.000 m? wird mit einem Zaun gesichert,
um die Aufstellung von Batteriespeichern und Trafos zu erméglichen. Dieser Eingriff in den Naturhaus-

halt wird mit der Pflanzung einer Hecke ausgeglichen.

Truberger . et
a5

Ubersichtskaﬁe zur Lagg der geplanten Agri-PV Anlage Neuhub (Ba yernAtlaé)

Die ErschlieBung der geplanten Agrar-Photovoltaiknanlage soll tUber die bestehenden Ortsstrafien
zwischen Osseltshausen und Abens erfolgen. Die Zufahrt erfolgt (iber bestehende Flurwege und Feld-
zufahrten im Bereich Neuhub. Die Baugrenze umfasst rund 21,3 ha. Innerhalb dieser ist die Errichtung
von Solarmodulen Uber bestehenden Hopfengarten zulassig. Zulassig ist auch die Errichtung von Tra-

fostationen, Batteriespeichern und weiteren Nebenanlagen.

Mit der beantragten Anderung des Flachennutzungsplanes und des Landschaftsplanes zur Auswei-
sung der Planungsflache als Sondergebiet nach §11 BauNVO fir die Errichtung einer Agrar-Photovol-
taikanlage werden keine Okologisch wertvollen Lebensraumstrukturen beeintrachtigt, es sind von der
Photovoltaikanlage reine Hopfengarten betroffen. Im Umfeld der Uberplanten Flachen befinden sich
neben Ackerflachen und Hopfengarten auch ékologisch wertvolle Feldgehdlze und Waldrandbereiche.
Far die Photovoltaik-Nutzung besteht eine Ruckbauverpflichtung, nach der wieder landwirtschaftliche

Nutzung in der heutigen Form in Kraft tritt.

3. Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

3.1 Regionalplan

Der Regionalplan hat die Aufgabe, Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf der Ebene der Re-
gion zu konkretisieren und fortzuschreiben. Er ist ein langfristiges Entwicklungskonzept, dessen Ziele
fur alle offentlichen Planungstrager verbindlich im Sinne des Landesplanungsgesetzes und flr jeden

Birger eine zuverlassige Orientierungshilfe sind.
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Regionalplan Miinchen (Ausschnitt Karte Raumstruktur, 01.01 .2015)

Der Regionalplan Mlinchen, Region 14, beinhaltet auch Au in der Hallertau im Norden der Karte. Die
Aufstellung erfolgt durch den Planungsverband Region Miinchen. Mitglieder dieser Organisation sind
die kreisangehorigen Stadte, Markte und Gemeinden, sowie die kreisfreien Stadte und Landkreise der
Region. Aus dem Regionalplan ergeben sich fiir die Au folgende Aussagen. Das Gemeindegebiet liegt
im allgemein landlichen Raum des Planungsverbandes Minchen. Die Gemeinde mit dem Ort Au als
Grundzentrum soll Gberwiegend ortliche Aufgaben Gbernehmen. Zu den besonderen regionalen Kom-
petenzen sollen unter Z. 2.10.2 umweltfreundlichen und erneuerbaren Formen der Energieversorgung
moglichst der Vorrang eingerdumt werden. Photovoltaik-Freiflachenanlagen sollen schonend in das
Orts- und Landschaftsbild eingebunden werden. Im Regionalplan werden keine weiteren Aussagen zu

Photovoltaik-Freiflachenanlagen getroffen. Das nachste Oberzentrum ist Freising.

Siedlung und Versorgung
Laut Karte 2 "Siedlung und Versorgung” gibt es keine MaRnahmen im Bereich Siedlung und Versor-

gung auf der Planflache. Die Flache ist nicht Teil eines Vorranggebiets oder Vorbehaltsgebiets fiir
Wasserversorgung, Hochwasserschutz oder Wasserschutzgebiet. Entsprechend der Karte liegt der

Planbereich nicht in einem Vorranggebiet flir den Abbau von Bodenschatzen.
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Landschaft und Erholung
Laut Karte 3 "Landschaft und Erholung” bestehen keine Ziele der Raumordnung und Landesplanung

im Bereich der Planflache. Die Flache ist nicht Teil eines Landschaftlichen Vorbehaltsgeblets
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3.2 Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 2023) trifft folgende Aussage: ,Erneuerbare Energien sind
verstarkt zu erschlieBen und zu nutzen.“ (LEP 6.2.1 Z). Unter dem Punkt 6.2 Erneuerbare Energien,
Unterpunkt 6.2.3 (B) Photovoltaik wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP 2023) ausgesagt:
.Photovoltaik-Freiflachenanlagen kénnen das Landschafts- und Siedlungsbild beeintrachtigen. Dies
trifft besonders auf bisher ungestorte Landschaftsteile zu. Deshalb sollen Photovoltaik-Freiflachenan-
lagen auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. “Hierzu zahlen z.B. Standorte entlang von Infrastruk-
tureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen) oder Konversionsstandorte®. Zum Zeitpunkt der
Untersuchung und des Beschlusses iiber die Anderung des Flachennutzungs- und Bebauungsplanes
wird der Bereich bei Neuhub als Hopfengarten landwirtschaftlich genutzt. Der Standort ist ein unge-
stérter Landschaftsteil, eine Vorbelastung besteht nur optisch durch bestehende Freileitungen. Bei der
Agri-PV Anlage handelt es sich aber um Module, die auf bestehenden Hopfengarten aufgebracht wer-
den, dadurch unterbleibt eine Beeintrachtigung des Siedlungsbildes. Der Standort liegt aul3erhalb von
Ortschaft und in unmittelbarer Umgebung um den Hof des Antragstellers. Die beantragte Anderung
des Flachennutzungs- und Landschaftsplans ist mit den Zielsetzungen des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP) vereinbar. Die Zulassigkeit der Photovoltaik-Freiflachenanlage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz beruht auf dem Vorliegen einer hochaufgestanderten Agri-PV Anlage nach DIN
SPEC 91434.

3.3 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Freising

Das ABSP stellt den Gesamtrahmen aller erforderlichen MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege fiir den Arten- und Biotopschutz dar. Es ermdéglicht eine fachlich abgestimmte Dar-

stellung und die Umsetzung der Ziele des Naturschutzes.
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ABSP Freising, Karte 2.1 Gewésser.

Das ABSP fiir den Landkreis Freising beinhaltet fir die Flachen der geplanten Agri-PV Anlage Neuhub

gemaR der Ziele- und MaRRnahmenkarte 2.1 Gewasser keine Darstellungen.
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ABSP.Freising, ka;t 2.IFeuchtlebensréume.

GemaR der Ziele- und Mallnahmenkarte 2.2 Feuchtlebensraume sowie 2.3 Trockenlebensraume gibt
es ebenfalls keine Darstellungen und MaRnahmen.
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ABSP Freising, Karte 2.3 Trockenlebensrdume.

Flachen des Okoflachenkatasters oder kartierte Biotope befinden sich keine im weiteren Umfeld des

geplanten Standorts der Agri-PV Anlage Neuhub.

3.4 Bodendenkmaler

Eine Karte der Bodendenkmaler zeigt keine kartierten Bodendenkmale im Bereich der Planung. Es be-
steht die Pflicht, Funde beim Landesamt fir Denkmalschutz oder bei der Unteren Denkmalschutzbe-
hérde zu melden. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grund-
stlicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzei-
ge eines der Verpflichteten befreit die tibrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
geflhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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3.5 Aussagen des Flachennutzungsplans und des Landschaftsplans

Der rechtsverbindliche Flachennutzungsplan sowie der Landschaftsplan stellen den Planbereich Gber-
wiegend als Flache fur die Landwirtschaft dar.

Es wurde ein Antrag auf Anderung des Flachennutzungs- und des Landschaftsplanes gestellt, um die
Planungsflache als Sondergebiet nach §11 BauNVO zur Errichtung einer Agri-PV Anlage auszuwei-

sen.

4. ErschlieBung

4.1 VerkehrserschlieBung

Die ErschlieBung der geplanten Agri-PV Anlage Neuhub soll Uber die bestehenden Ortsstraflen und
Flurwege zwischen den Ortsteilen Osseltshausen und Abens erfolgen. Die Zufahrt zu den Flurstiicken

erfolgt Uber bestehende Flurwege und Feldabfahrten.

4.2 Wasserversorgung

Ein Anschluss an die bestehende Trinkwasserversorgung ist nicht notwendig und nicht vorgesehen.

4.3 Abwasserbeseitigung

Ein Anschluss an die bestehende Abwasserbeseitigung ist nicht notwendig und nicht vorgesehen.

4.4 Niederschlagswasser

Das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser wird auf der Flache Uber die belebte Boden-
schicht breitflachig versickert. Es werden keine Strukturen geschaffen, um Niederschlagswasser ge-
zielt abzuleiten. Die Sickerfahigkeit und Schutz vor Bodenerosion auf den Ackerflachen unter den So-

larmodulen verschlechtert sich nicht zum gegenwartigen Ausgangszustand.

4.5 Anschluss an das Stromnetz

Zur Einspeisung, also Verbindung der Ubergabestation mit der Freiflaichenanlage, wird ein 20-kV-Ka-
bel bendtigt. Das Kabel wird im Erdreich verlegt und ist Eigentum bzw. liegt in der Verantwortung des
Betreibers der Anlage. Es ist nicht Eigentum der Bayernwerk AG. Der Einspeisepunkt wurde mit dem

Netzbetreiber festgelegt.

4.6 Abfallwirtschaft

Eine Millentsorgung ist auf der geplanten Flache nicht vorgesehen.
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4.7 Brandschutz

Der Betreiber der Anlage ist fur die Einhaltung der Belange des Brandschutzes wie Benennung eines
Ansprechpartners im Schadensfall und entsprechendem Anbringen einer Hinweistafel sowie Abstim-
mung eines Feuerwehrplanes und die Einhaltung der Richtlinien Uber Flachen fur die Feuerwehr ver-
antwortlich. Die Anlage ist nicht abgesperrt, im Notfall kann die Feuerwehr die Flachen an beliebiger
Stelle betreten.

Auf der Anlage besteht keine Loschwasserversorgung. Die Agri-PV Anlage weist nur eine geringen
Menge an brennbarem Material auf. Im Schadensfall und einem mdglichen Rasenbrand ist das mitge-
fuhrte Léschwasser zur Brandbekampfung zu verwenden. Es sind die Verhaltensregeln bei Branden

an elektrischen Anlagen (Strahlrohrabstdnde und Sicherheitsregeln) einzuhalten.

5. Stadtebauliche Aspekte und Zielsetzungen

Bei der Marktgemeinde Au i.d. Hallertau wurde beantragt, auf den bestehenden Hopfengarten rund
um die Hofstelle Neuhub Photovoltaik-Module anzubringen und die Flache als Sondergebiet ,Agri-PV
Anlage mit Hopfenanbau® auszuweisen, um die Errichtung einer gewerblich genutzten Photovol-
taik-Freiflache bei gleichzeitigem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung zu erméglichen.

Der geplante Standort fir die Photovoltaikanlage wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, so dass aus
Okologischen Gesichtspunkten keine wertvollen Lebensrdume durch die PV-Anlage beeintrachtigt wer-
den. Durch die Anordnung der Solarmodule Uber den Hopfengarten entstehen keine nachteiligen Ef-
fekte, die durch eine Ausgleichsmaflinahme kompensiert werden missten. Es ist ein Ausgleich fiir den

Standort der Batteriespeicher und Trafos festgesetzt.

Der geplante Standort fiir die Photovoltaikanlage ist hinsichtlich visueller Gesichtspunkte durch eine
Freileitung vorbelastet, so dass sich eine zeitweise Nutzung zur Stromgewinnung anbietet. Die FIa-

chen werden nicht fur Infrastruktur und Siedlung benétigt.

Die Einspeisezusage wurde bereits im Vorfeld mit dem Netzbetreiber Bayernwerk AG verhandelt. Ab
dem Einspeisepunkt besteht die Zusage fiir die Einspeiseleistung, das bendtigte 20-kV-Kabel zwi-
schen Station und Freiflachenanlagen wird als Erdleitung seitlich entlang der Strale und Feldwege
verlegt und bis zur Ubergabestation gefiihrt. Sollten Zuleitungen zur PV-Anlage Uber die KreisstralRe

erfolgen, missen separate Gestattungsvertrage geschlossen werden.

Gemal § 1a Abs. 2 BauGB besteht ein Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, und die
Umwandlung von landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flache soll begriindet werden. Grundsatz-
lich begriindet sich das geplante Vorhaben aus dkonomischen Erwagungen des Flacheneigentiimers,
der seine Flachen gewinnbringend nutzt. Durch eine Mehrfachnutzung der landwirtschaftlichen Flache
mittels Gewinnung von Solarenergie und Weiterfihrung der Ackernutzung unter den Modulen kann
das wirtschaftliche Risiko durch witterungsbedingte Ernteausfalle reduziert werden. Die Module tber
Ackerflachen fihren durch die Verschattung zu einem gewissen Riickgang des Ertrags. Dem steht ge-
genulber, dass der Hopfen durch die Module auch geschiitzt wird und vor zu viel Sonne beschattet

wird, was sich entsprechend der Witterung auch positiv auf das Wachstum auswirkt. Nach DIN ist ge-
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regelt, dass die Agri-PV Anlage so zu errichten ist, dass nur maximal 10 % der landwirtschaftlich nutz-
baren Flache verloren gehen und 2/3 des bisherigen Durchschnittsertrags einer Kultur noch erzielt
werden mussen.

Diese Doppelnutzung steht dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden nicht ent-
gegen. Die Nutzung fur eine Agri-PV Anlage ist nicht mit bleibenden Einbauten wie Fundamenten ver-
bunden, es findet keine Bodenversiegelung statt, die Nutzung kann jederzeit riickgangig gemacht und

wieder ausschlieRlich Landwirtschaft betrieben werden.

Bei der Anlage derartiger Bauvorhaben ist die Konfliktfreiheit des Standortes ein wesentlicher stadte-
baulicher und landschaftsplanerischer Aspekt. Die Errichtung von Photovoltaik- Freiflachenanlagen im
Bereich von benachbarten Flachennutzungen, wie z. B. Wohnen oder im Umfeld von 6ffentlichen Ein-
richtungen, wie z. B. Freizeiteinrichtungen, kann zu visuellen Stérungen flhren, wie beispielsweise:
— Stdérung des Ortsrandbildes, insbesondere bei noch intakten dérflichen Strukturen
— Minderung der Erholungseignung von siedlungsnahen Freiflachen oder Freizeiteinrichtungen
— technische Uberpragung der Landschaft
— Missachtung von Respektabstanden zu wertvollen Elementen im Ortsbild (Friedhof, Kirche,
Ubernachtungsbetriebe und Gastronomie (v. a. AuRengastronomie) sowie weitere Gebaude
mit besonderer Bedeutung fir die Menschen).

Durch die Planung der Agri-PV Anlage auflerhalb der Siedlungsbereiche wird ausgeschlossen, dass

derartige Konflikte entstehen.

Ostlich und westlich von Solarfeldern kann bei starren Modultischen in den Morgen- und Abendstun-
den eine gewisse Blendwirkung durch den geringen Einfallwinkel bei tiefstehender Sonne auftreten.
Diese Reflexblendungen werden allerdings durch die in selber Richtung tiefstehende Sonne Uberlagert
(Leitfaden zur Berlcksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflachenanlagen,
Arge Monitoring PV-Anlagen, 2007). Bei Gebauden innerhalb des Nahbereichs (100 m) werden dichte
Anpflanzungen (Sichtschutz) empfohlen. Spiegelungen kdnnen durch eine blendfreie und nicht reflek-
tierende Ausfihrung verhindert werden.

Bei der Agri-PV Anlage werden die Module in rund 7 m Hohe auf Hopfengarten errichtet. Die Anlage
erstreckt sich rund um den Hof des Antragstellers. Weitere Wohnbebauung besteht nur im Bereich ei-
ner Hofstelle westlich der geplanten Agri-PV Anlage. Zwischen den Hopfengarten verlauft eine Orts-
verbindungsstralle.

Durch die Héhenlage der Module ist davon auszugehen, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen
fur den Verkehr oder Anwohner durch Lichtimmissionen (Blendwirkung, Reflexion) entstehen.
Gefahrdungen des StralRenverkehrs durch Blendungen und Reflexionen sowie unzuldssige Blendein-
wirkungen auf Gebaude sind auszuschlieRen. Wird die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
Blendwirkung oder Reflexionen gefahrdet oder treten unzulassige Blendungen an Gebauden auf, hat
der Anlagenbetreiber auf eigene Kosten durch geeignete Malnahmen die Reflexionen zu beseitigen.
Eine Blendung im Bereich der westlich gelegenen Hofstelle kdnnte nur in den Morgenstunden auftre-
ten, wird dann aber durch die in selber Richtung tiefstehenden Sonne Uberlagert, so dass nicht mit ei-
ner Beeintrachtigung gerechnet wird.
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6. Ruckbauverpflichtung

Um eine Industriebrache oder den Verlust von Ackerflachen zu vermeiden, ist der Betreiber bei einer
dauerhaften Aufgabe der Photovoltaik-Nutzung nach § 9 Abs. 2 BauGB zum Riickbau samtlicher bau-
licher und technischer Anlagen einschlieRlich der riickstandslosen Entfernung der elektrischen Leitun-
gen, Fundamente und Aufstanderungen verpflichtet. Als Folgenutzung tritt wieder landwirtschaftliche
Nutzung in der heutigen Form in Kraft. Die Photovoltaiknutzung mittels hoher Aufstdnderung tber der
Ackerflache ermdglicht die kontinuierliche Weiterfihrung der Landwirtschaft. Dadurch entstehen keine

Nachteile fur die Landwirtschaft oder eine Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit.

7. Verzeichnis der Anlagen

- Umweltbericht in der Fassung vom 13.01.2026
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Stefan Joven

Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Ms.c. Wasser und Umwelt
Ingeborgstr. 22

81825 Minchen

Tel. Buro: 089/43987339
Mobil: 0172/2728887



	1. Anlass und Ziel des Vorhabens
	1.1 Anlass
	1.2 Ziel des Vorhabens

	2. Umgriff und Beschreibung des Planungsgebietes
	3. Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben
	3.1 Regionalplan
	3.2 Landesentwicklungsprogramm
	3.3 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Freising
	3.4 Bodendenkmäler
	3.5 Aussagen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans

	4. Erschließung
	4.1 Verkehrserschließung
	4.2 Wasserversorgung
	4.3 Abwasserbeseitigung
	4.4 Niederschlagswasser
	4.5 Anschluss an das Stromnetz
	4.6 Abfallwirtschaft
	4.7 Brandschutz

	5. Städtebauliche Aspekte und Zielsetzungen
	6. Rückbauverpflichtung
	7. Verzeichnis der Anlagen

